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Durch die 41. Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetz - kurz ASVG genannt - soll die freiwillige
Se1bstversi cherung. für Studi erende neu geregelt wer
den. Wi e di eser Anderungsvorsch1ag zustande gekonmen
ist und welche Auswi rkungen er ergeben wi rd, sei im
folgenden Artikel ausgeführt:

Studierenden, die das 27. Lebensjahr vollendet haben, und nicht mehr bei ihren El
tern mitversichert sind, steht jetzt (noch) die Möglichkeit offen, bei der zuständi
gen Gebi etskrankenkasse ei ne sogenannte Studenten-Krankenversicherung zu ei nem er
mäßigten Tarif in Höhe von S 105.-- in Anspruch zu nehmen. Bisher wurde diese ohne
Rücksicht auf Alter, Einkommen und Studienerfolg gewährt, sofern eine Inskriptions
bestätigung vorgelegt wurde.
Di es soll si ch jedoch demnächst durch di e 41. Nove 11 e zum ASVG ändern. Denn nach
Ansi cht des zuständi gen Mi ni steri ums bzw. des Gesetzgebers wurde di ese Regelung
zu oft mißbraucht. Freiberuflern und sonstigen Nicht-Pflichtversicherten war und
ist es dadurch mögl i ch, zu ei ner bi 11 i gen Krankenvorsorge zu kommen, di e nur 1/l 0
des Normaltarifes ausmacht. So sehr aber die Hochschülerschaft den in den Erläute
rungen zur Regierungsvorlage angeführten Gründen - nämlich selbständige und freibe
rufliche Erwerbstätige, die nur (weiter-)inskribieren, um in den Genuß der günstigen
Studentenversicherung zu kommen, davon auszuschließen - zustimmen kann, umso hefti
ger muß die Gesetzesformulierung abgelehnt werden, die weit über dieses Ziel
hinausschießt.
§ 76, Abs. 4, besagt, daß nur Personen die begünstigte Studenten-Krankenversiche
rung in Anspruch nehmen können, 11 sofern di ese das 35. Lebensj ahr noch ni cht voll en
det, kein Hochschulstudium im Sinne des § 2, Abs. 1, lit. d, des Studienförderungs
gesetzes (gemeint sind Universitätsstudien; Anm.d.Verf.) absolviert haben und kein
Einkommen im Sinne des§ 4 des Studienförderungsgesetzes (gemeint sind Einkommen über
S 33.000.-- pro Jahr aus Ferialarbeit; Anm.d.Verf.) beziehen."

In einer Aussendung der Gebietskrankenkasse teilt diese nun allen bei ihr freiwillig
versicherten Studierenden diese Regelung mit, wobei völlig offen bleibt, ob alle
drei Bedingungen,
+ vollendetes 35. Lebensjahr
+ abgeschlossenes Hochschulstudium im Sinne des § 2, Abs. 1, lit.d, StudFG
+ Einkommen im Sinne des § 4 StudFG

gemeinsam gelten müssen oder ob ein Punkt zum Ausschluß von der begünstigten Kran
kenversi cherung genügt. Ei n Umstand übri gens, der auch aus dem oben zit i erten Ge
setzestext nicht hervorgeht.
Geht man davon aus, daß einer der oa.GrÜnde einen ermäßigten Beitrag nicht mehr
zuläßt, so würden

+ alle Studierenden, die über 35 Jahre sind und im 2.Bildungsweg die Matura nachge-
holt und jetzt voll studieren wollen

+ alle Dissertanten
+ alle jene, die ohne zu arbeiten, ein zweites Studium absolvieren
+ alle Studierende über 27.Jahre, die mehr als S 33.000.-- im Jahr (d.s. S 2750.--

pro Monat) verdienen

mit einem erheblichen Mehraufwand für die Krankenversicherung zu rechnen haben.
Nach ersten Schätzungen der Hochschülerschaft würde eine solche Regelung ca. 10.000
Studierende betreffen. Die Hochschülerschaft spricht sich vehement gegen einen sol
chen Sozi a1 abbau aus.
In Verhandlungen mit den zuständigen Ministerien - dem Bundesministerium für soziale
Verwaltung und dem Bundesmi ni steri um für Wi ssenschaft und Forschung - werden wi r
eine Klarstellung im Gesetz fordern, daß nur bei Eintreten aller drei genannten Um
stände gemeinsam die begünstigte Krankenversicherung nicht mehr gewährt wird.
Ein wichtiger Rat zum Schluß: Auf keinen Fall die von der Gebietskrankenkasse zuge
sandte Austrittserklärung unterschreiben.

Klaus Peter Masetti
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